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Da es  sich bei der Konzentration nicht um Zufällig
keiten, sondern um innere Gesetze der WirtschJafts- 
entwicklung handelt, kann die Erwerbswirtsdiaft aus 
sich heraus diese Tendenzen nidit ändern und audi 
n id it entsprechende Gegenmadit sdiaffen. Aus dem
selben G runde reid it audi die staatlidie Gesetzgebung 
nicht/aus, weil eben mit Paragraphen allein nicht ge
gen innere Entwicklungstendenzen der gesellschaft
lichen W irtschaft angekäm pft werden kann. Darauf hat 
in  anderem  Zusammenhang Leland Hazard =) hinge
wiesen. Er bezeichnet die Macht als das grundlegende
*) In  ein em  A u fsatz in  d em  Sam m elw erk v o n  G. W . T a y l o r  
und F.  C.  P i e r s o n :  .N e w  C oncepts in W a g e  D eterm ination", 
N e w  Y ork  1957.

Phänomen der m odernen gesellschaftlichen Wirtschaft. 
Er betont, daß der Staat diese Machtentwicklung 
wenig beeinflussen kann: „Power either goes blindly 
to its own destruction or learns . . .  the conditiqns 
upon which society will accept it."

Eine Kontrolle durch die öffentliche M einung kommt 
insofern kaum  in Betracht, als diese stark  durch die 
W irtschaftsmacht beeinflußt ist. Die Tatsache, daß auch 
in der W irtschaft von heute das Gesetz der Grenz
moral seine Gültigkeit hat, läßt die Gefahr, daß die 
Macht eine freiheitliche W irtschaftsmacht zerstört, 
drohend erscheinen.

Konzentrationspolitik im Rahmen der 
französischen Wettbewerbsordnung

AlfredjFrisdi, Paris

D ie  französische Wirtschaft, unterstützt vpn ihrer 
Regierung, steht zur Zeit in Opposition zu der 

von  der Europäischen Kommission in Brüssel vorge
schlagenen Kartellpolitik, indem sie vor allem die 
h ierin  vorgesehene Meldepflicht ablehnt. Es mag 
überraschen, daß ein Land, das in der Vergangenheit 
s ta rk  un te r protektionistischen Methoden aller Art 
gelitten  hatte  und inzwischen auf allen Gebieten zu 
einer liberalen Politik mit möglichst freien Konkur
renzbedingungen zurüdikehrte, in dieser Form gegen 
kartellfeindliche europäische Absichten Stellung 
nimmt. Die französische Reaktion findet ih re Erklä
rung zu einem guten Teil in der besonderen franzö
sischen Lage.

In der V ergangenheit w irkte sidi die französische 
K artellisierung vorwiegend im Handel und infolge
dessen im Preis aus. Zweifellos gab es in der Zeit vor 
dem zweiten W eltkrieg in Frankreich nicht wenige 
klassische Schutzfcartelle mit Produktionsquoten, 
M arktaufteilung und Preisvereinbarungen. Sie sind 
aber in  der Folgezeit fast alle verschwunden, weil die 
Industrie die verhängnisvollen Auswirkungen dieser 
prodüktionseinschränkenden Politik einsah und weil 
die M odernisierung und Rationalisierung der Indu
strie  den Regeln derartiger Kartelle völlig w ider
sprach. Die französischen Unternehmer erkannten 
nach dem zw eiten W eltkrieg, besonders w enn sie für 
größere Gesellsciaften verantwortlich waren, daß sie 
in ternätional fconikurrenzfähig werden m ußten und 
dieses Ziel allein mit möglichst großer Serienfertigung 
ohne Rücksicht auf die interne Konkurrenz erreichen 
konnten  —■ nicht zuletzt, wenn sie W ert darauf legten, 
ih re  kostspieligen neuen Maschinen befriedigend und 
schnell zu am ortisieren. Soweit für diese rationali
sierende freie Konkurrenz noch Hemmungen bestan
den, w urden sie durch die Bildung des Gemeinsamen 
M arktes m it seinem Zwang zur Konkurrenzfähigkeit 
beseitigt.

D ie  harte llisierte  S tru k tu r des H andels
Die französische Inflation der Nadikriegszeit war nur 
zum Teil durch die Finanz- und W ährungspolitik des 
S taates bedingt. Eine spekulative Preispolitik des 
Handels spielte hierbei eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Der Kampf der Behörden um die Preisstabilität 
w ar gleichzeitig ein Kampf gegen eine stillschwei
gende oder sogar gesetzlich kartellisierte S truktur 
des Handels. Das M ißverhältnis zwischen Umsatz und 
Verkaufsstellen zwang den Einzelhändlern ungewöhn
lich hohe V erdienstspannen auf, wenn sie nicht zu
grunde gehen wollten. Da sie andererseits daran 
gewöhnt waren, sich mit einem bescheidenen Umsatz 
zu begnügen, unterlagen sie kaum dem  Zwang zur 
Konkurrenz, so daß sie sich nicht veranlaßt sahen, 
ihre Preise zur Anlockung der Kundschaft herabzu- 
setzem Auf diese W eise w ar es jahrelang möglich, 
daß auf den  Lebensmittelmärkten alle W aren zu 
gleich hohen Preisen angeboten wurden, daß sich die 
Textil- und Schuheinzelhandelsgeschäfte Gewinn
spannen von 50 Prozent und mehr erlaubten, daß die 
fliegenden H ändler — für die Versorgung der Land
bevölkerung und hierm it auch indirekt für die Agrar
preise eine sehr wichtige Gruppe — die Einstands
preise ihrer sehr günstig erworbenen W aren — 
meistens zweite und d ritte  Q ualität — in den V er
kaufspreisen übereinstim m end verdoppelten oder 
verdreifachten. ‘

Der Gesetzgeber trug das Seine dazu bei, um dieses 
System zu stützen. Ersit langsam konnte sich die Re
gierung dazu entschließen, Einheitspreisgeschäfte, 
moderne Lastwagengeschäfte für die Landgegenden, 
neue W arenhäuser und Filialbetriebe uneingeschränkt 
zuzulassen. Die Sonderbesteuerung dieser Unter
nehmen, besonders der W arenhäuser und Einheits
preisgeschäfte, für Gewerbesteuer und lokale Umsatz
steuer ist bis zum heutigen Tage noch nicht ganz 
beseitigt. Unter diesen Umständen ist es verhältnis-
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mäßig gleidigültig, wenn Industriefirmen Preiskartelle 
absdiließen und vielleidit ihre V erkaufspreise um 
5 Prozent künstlidi heraufsetzen. Diteser Zusdilag 
fällt kaum ins Gewidit im V ergleidi zu den Miß- 
bräudien des Handels. Für die w irtsdiaftlidie Ent
widclung Frankreidis w ar das Stahlkartell, das sidi 
besonders in der Vorkriegszeit bem erkbar gemadit 
hatte, wohl viel w eniger störend als der stillsdiwei- 
gende Besdiluß der kleinen Gemüsehändler, unter 
eine gewisse V erdienstspanne unter keinen Umstän
den herunterzugehen.

„K on zertierte“ W irtschaft verm eidet K artellisierungs- 
gefa h r im  indu strie llen  Sektor

Aus zwei Gründen sdiätzt die französisdie Regierung 
die Kartellisierungsgefahr im engeren Sinne verhält
nismäßig gering ein. Der eine ergibt sidi aus der 
französisdien W irtsdiaftspolitik der Nadikriegszeit. 
Sie verm ittelte in versdiiedenster Form den Behörden 
einen Einblidc in das Preisgefüge und audx' eine nidit 
zu untersdiätzende Kenntnis des privaten W irtsdiafts- 
medianismus. Dieser Dirigismus ließ als Gegenstüdc 
straff aufgebaute und leistungsfähige Berufsverbände 
entstehen, die ihrerseits, zwar n id it bewußt, aber 
dodi aus dem Zwang der V erhältnisse heraus, eine 
ständige . D urdileuditung der einzelnen Brandien 
vornehmen, so daß es den individuellen Unterneh
m ern verhältnism äßig sdiw er fällt, un ter Aussdiluß 
der Öffentlidikeit größere Entsdieidungen zu treffen. 
Es ist kein Zufall, w enn internationale N eugrün
dungen oder Beteiligungen meistens zuerst in 
F rankreidi bekannt werden. Der G eneralsekretär 
eines industriellen Berufsverbandes in Frankreidi ist 
über alle Einzelheiten seines Gebietes weit besser 
und gründlidier un terrid itet als sein deutsdier Kol
lege, hauptsädilidi weil der Berufsverband als w ert
volles W erkzeug anerkannt w ird und ein gewisses 
V ertrauensverhältnis besteht. Für dieses Klima ist 
nidit zuletzt der in F rankreidi verw irklid ite Zustand 
der konzertierten W irtsdiaft, der Zusammenarbeit 
zwisdien Staat und Privatunternehm ern für Export
planung, Dezentralisierung, Investitionen usw., ver- 
antwortlidi.

Hierzu kommt als logisdie Folge dieser erwähnten 
Tatsadien eine sid i ununterbrodien ausbreitende 
V erfleditung zwisdien sitaatlidien und privaten Unter
nehmen. Es gibt kaum einen Sektor, auf dem sidi 
die Regierung n id it durdi irgendeinen staatlidien 
Betrieb oder eine Beteiligung unm ittelbar über Ge- 
sdiäftsm ethoden oder K artellabsiditen unterriditen 
kann. Dies gilt z. B. für Automobile, Chemikalien, 
Erdöl, Verkehr, e lektrisdie Erzeugnisse, Atomenergie, 
M asdiinenbau usw. W ahrsdieinlidi ist die staatlidie 
Beteiligung an der W irtsdiaft in der Bundesrepublik 
ebenso groß wie in Frankreidi, nur wird sie in den 
Bonner M inisterien als etwas Unnatürlidies empfun
den, so daß man sie nur duldet, ohne auf den Ge
danken zu kommen, sidi ihrer, wie dies in Frankreidi 
gesdiieht, m ethodisdi als W erkzeug der W irtsdiafts
politik zu bedienen.

W ährend das deutsdie Kartellam t über mangelndes 
W issen k lagt und ziemlidi offen seine Maditlosigkeit 
zugibt, b raudit die französisdie Regierung kaum ein 
Antikartellgesetz, denn auf dem Umwege der staat- 
lidien Beteiligungen ist sie, wenn sie W ert darauf 
legt, jederzeit über die m eisten Vorgänge innerhalb 
der W irtsdiaft unterrid itet. In Frankreidi wäre es 
undenkbar, daß ohne W issen des zuständigen Mini
steriums ein staatlid ier Betrieb m it einer privaten 
ausländisdien Konkurrenzgruppe zur Verhinderung 
der gegenseitigen Bekämpfung auf dem europäisdien 
M arkt im Augenblids der Zolleranäßigungen eine 
K artellvereinbarung trifft, wie dies unlängst seitens 
eines großen deutsdien Unternehmens gesdiah. In 
der gleidien Brandie bedienen sidi in Frankreidi seit 
längerer Zeit die zwei einzigen Herstellerfirmen einer 
gemeinsamem Verkaufsgesellsdiaft, der jedodi bisher 
kein M ißbraudi vorgeworfen werden konnte, dies 
um so weniger, als ihre Preise in Zusammenarbeit mit 
der Regierung festgesetzt w erden — mit oder ohne 
offizielle staatlid ie Preiskontrolle.

D er Z w an g zu r  K on zen tra tion

Die Einstellung zum Kartell und zum Trust steht 
ferner in Frankreidi, ebenso wie in Deutsdiland, in 
Zusammenhang mit der gegebenen Wirtsdiafts- 
struktur. Sdion vor dem zweiten W eltkrieg war die 
deutsdie Industrie durdi eine außergewöhnlich starke 
Konzentration gekennzeidinet. Der Begriff des Kon
zerns ist deutsdien Ursprungs und wurde bis zum 
heutigen Tage nidit vom französisdien Spradige- 
braudi übernommen. Die Konzentrationsbewegung 
erfuhr in Deutsdiland in der Nadikriegszeit eine neue 
Besdileunigung. Es ist bezeidinend, daß in Frankreidi 
der Klein- und M ittelbetrieb durdi die Zahl der be- 
sdiäftigten A rbeitskräfte definiert wurde, in Deutsdi
land jedodi durdi die finanzielle Unabhängigkeit des 
Unternehmers. Der deutsdie M ittelbetrieb entspridit 
so einer völlig anderen Größenordnung als der 
französische.

Das Hauptproblem des Augenblidcs — in Erwartung 
der Konkurrenzfreiheit des Gemeinsamen Marktes — 
ist für die französische Industrie nicht die Kartellisie- 
rung und die übertriebene M arktbeherrsdiung, son
dern die nodi gegebene Zersplitterung mit der 
N otwendigkeit von Zusammensdilüssen, um zu Grö
ßenordnungen zu gelangen, die dem europäisdien 
Maßstab angepaßt sind. W ährend es Aufgabe der 
deutsdien Regierung ist, im Interesse des Gleidi- 
gewidits Konzentrationis- und Kartellisierungsten- 
denzen abzubremsen, muß, im Gegenteil, die fran
zösisdie Regierung mit allen M itteln Fusionen und 
Konzentrationen fördern, weil die W irtsdiaft sonst 
ihren Zukunftsaufgaben nidit gewadisen ist.

Voraussetzungen e in er einheitlichen  
europäischen K a rte llpo litik

Eine einheitlidie europäisdie Kartellpolitik wird erst 
dann aktuell werden, wenn Frankreidi seinen struk
turellen Ansdiluß an die Europäisdie Gemeinschaft, 
d. h. an die V erhältnisse in Deutsdiland, Holland und
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V I C T O R I A
V E R S I C H E R U N G S G R U P P E

Ende 1960:

3768000
L e b e n s v e r s i c h e r u n g e n  über insgesamt mehr als

3^3 Milliarden DM 
2509000
H a f t p f l i c h t ;  U n f a l l -  u nd  S a c h v e r s i c h e r u n g e n

au c i Italien, gefunden haben wird. Besonders die 
Klein- und M ittelbetriebe müssen nodi zahlreiche 
V ereinbarungen aller A rt absdüießen, um der m oder
nen Entw idilung gerecht zu werden: Arbeitsteilung, 
Spezialisierung, gemeinsame Einkaufs- und V erkaufs
organisationen, Exportgruppen usw. Es ist eine 
schwierige Aufgabe, den traditionell individualisti
schen französischen Unternehmer zu Gemeinschafts
ak tionen und  hierm it auch zum teilweisen V erlust 
se'iner U nabhängigkeit zu veranlassen. Nicht mit 
Unrecht wünschen die französischen Wirtschaftskreise, 
daß d ieser heilsam e Konzentrationsprozeß nicht ge
stö rt w ird durch Eingriffe aus Brüssel mit einer 
M eldepflicht, vor der die behördenscheuen U nter
nehm er zurückschrecken. Es bestünde die Gefahr, daß 
sie es dann vorziehen, in ihrer bisherigen Routine 
w eiterzuarbeiten, um sich nicht dem Risiko nationaler 
und in ternationaler Schikanen auszusetzen.

Ein gewisses sprachliches Mißverständnis scheint 
übrigens die V erständigung über die Kartellpolitik 
zwischen Paris und Brüssel zu erschweren. In Frank
reich gebraucht m an vorwiegend den Ausdruck „en- 
te n te“, w orunter sowohl zwischenbetriebliche V erein
barungen wie K artelle im eigentlichen Sinne zu ver

stehen sind, im deutschen und holländischen Spradi- 
gebrauch gibt es nur das Kartell. Nach französischer 
Ansicht wäre es durchaus berechtigt, gegen Kartelle 
im eigentlichen Sinne vorzugehen, während man dei 
Industrie die Möglichkeit zum Abschluß von „enten
te s“ lassen möchte. Es fiele übrigens in den Bereich 
der Konkurrenzfreiheit, wenn sich einige Klein- und 
M ittelbetriebe zusammenschließen, um leistungsfähiger 
zu werden. W eshalb sollten sie deswegen einer 
Meldepflicht in Brüssel unterliegen? Eine Entente 
wäre so lange harmlos, wie sie nicht zu einer m arkt
beherrschenden Stellung führe. Die französischen Be
obachter bedauern, daß die Antikartellbestimmungen 
des Rom-Vertrages sich allzusehr auf den deutschen 
Kartellbegriff stützen und nicht auf die amerikanische 
Antitrustgesetzgebung, die den französischen V orstel
lungen und Erfordernissen viel besser entspräche. 
Dieses Bedauern wird übrigens auch von den. meisten 
europäischen Sachverständigen geteilt, nur besteht 
augenblicklich keide Möglichkeit, den V ertrag zu än
dern. Die entsprechenden Paragraphen lassen sich auch 
n id it im amerikanischen Sinne umdeuten. Daher würde 
Frankreich eine geschmeidigere Handhabung der eu
ropäischen Kartellbestimmungen in Anlehnung an 
seine eigene M ethode begrüßen.
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Seit 1955 gibt es in Frankreich eine Kartellbeliörde, 
die die eingehenden Klaigen überprüft und auch 
selbst Initiativen ergreifen kann. Sie beurteilt von 
Fall zu Fall, ob industrielle Vereinbarungen den 

, normalen Konkurrenzregeln w iderspredien und in 
' weldiem Sinne sie gegebenenfalls geändert werden 
müssen. Im Kartellausschuß ist auch die "Wirtschaft 
vertreten. Es entwidcelte sid i eine recht vertrauens
volle Zusammenarbeit, die dazu führte, daß die 
Regierung bisher auf jedes gerichtlidie Vorgehen 
gegen Kartelle verzichten konnte, w eil d ie  betreffen
den Firmen sich jewteils den Empfehlungen des 
K artellaussdiusses anpaßten. Es ist audi nidit selten, 
daß sich Unternehmen, die Abspradien beabsiditigen, 
inform atorisdi bei dem Kartellausschuß melden, um 
sidi bestätigen zu lassen, daß ihre Pläne mit den 
gültigen Regeln und Gebräuchen vereinbar sind. Eine 
Behörde gewinnt allein durch die ständige Fühlung
nahm e mit der W irtsdiaft Einblick in d ie  Kartell
methoden. Mit Meldepflichten und V erboten läßt sich 
nidits erreidien. Die Erfahrungen m it dem deutsdien 
Kartellam t in diesem Sinne werden überzeugend als 
negativ hingestellt.

W ie bereits erwähnt, steht die französische Regierung 
Konzentrationsbewegungen fast ohne Ausnahme 
günstig gegenüber, solange hierdurch keine Mono
polstellung gesdiaffen wird. Aber selbst gewisse 
De-facto-Monopole‘ w erden hingenommen, unter der 
Bedingung, daß sie sid i der staatlidien Preiskontrolle 
in irgendeiner Form unterw erfen und daß der Staat 
auch die Möglichkeit erhält, ihre anderen M ethoden 
einigermaßen zu überwadien.

Die Konzentrationsbewegung in der französisdien 
W irtsdiaft erfaßte übrigens bisher vorwiegend Groß
betriebe, bei zögernder Einstellung der kleinen und 
m ittleren Unternehmen. Häufig sind die Produktions
einheiten der französisdien Großbetriebe im in ter
nationalen V ergleidi zu klein, so daß Fusionen und 
A rbeitsteilungen erforderlich werden. Ein M usterbei

K artellausschuß u nd K on sen tra tion spo litik spiel ist die allgemein gebilligte, schrittweise Fusion 
der beiden Chemiekonzerne Péchiney und Saint-Go- 
bain. Es bestünden auch seitens der Regierung keiner
lei Einwände, wenn sidi, was eines Tages wohl der 
Fall sein wird, die bestehenden großen Stahlkonzerne 
in zwei oder drei Einheiten zusammenschließen. Fer
ner ist bezeichnend für die Einstellung der französi
schen Regierung, daß sie seit einiger Zeit .der Auto
m obilindustrie eine Konzentration nahelegt, d. h. den 
Zusammenschluß von Peugeot mit den staatlidien Re
naultw erken sowie von Simca und Citroën.

Besonderes Gewidit legt die Regierung andererseits 
auf die Konzentration des W arenverteilungsapparates. 
Sie begünstigt in diesem Sinne Einheitspreisgeschäfte, 
Filialbetriebe und Supermarkets, unter der Voraus
setzung, daß sie sich mit möglidist kleinen Verdienst
spannen begnügen. Sie führt gleichzeitig einen harten 
Kampf gegen die festgesetzten Preise für M arken
artikel und gegen die Lieferverweigerung bei Preis
unterbietung. Dem Einzelhandel wird empfohlen, sich 
durdi Einkaufsgenossenschaften und auch) durdi die 
Umgestaltung seiner Verkaufsstellen in Selbstbedie
nungsläden usw. der neuen Lage anzupassen.

Soweit es in Frankreich überhaupt eine A ntikartell
politik gibt, rid ite t sie sich gegen alle künstlidien 
Faktoren, die w ährend langer Jahrzehnte zu einer 
red it verhängnisvollen V erteuerung des W arenver
teilungsapparates geführt haben, bei ausgesprochener 
N adisidit gegenüber einer Industrie, der man im In
teresse ihrer M odernisierung und Expansion eine 
möglichst hohe Eigenfinanzierungsrate — dank aus
reichender Preise — lassen mödite, soweit dies m it, 
der n id it leid iten  Preisstabilisierungspolitik vereinbar 
ist. Sdiließlich ist es widitig; zu wissen, daß nach 
einer in Frankreidi w eitverbreiteten Überzeugung — 
in der W irtsdiaft ebenso w ie in der Verwaltung — 
die V erw irklidiung des Gemeinsamen M arktes mit 
der erforderlichen Rationalisierung und Spezialisie
rung der Betriebe ohne ein Mindestmaß der Kartelli
sierung unvorstellbar wäre.

Kartellgesetz und Kartellpraxis in Großbritannien
Karl-Ernst i^dienk, London

Das geltende britisdie Kartell- und Monopolrecht 
ist genau w ie das deutsdie erst vor wenigen Jah 

ren erlassen worden. W ährend jedodi in Deutsdiland 
vor dem Kriege bereits ein durchgebildetes Kartell
gesetz bestand, die Kartellverordnung von 1923, bil
dete in Großbritannien das Common Law den einzigen 
Sdiutz gegen den M ißbraudi der M arktm adit. Die bri
tisdien Gerichte gew ährten den V ertragsparteien eines 
K artellvertrages in der Regel einen recht erheblidien 
Spielraum in der Anwendung von Zwangsmitteln 
(Liefersperren, sdiw arze Listen, V ertragstrafen) ge
genüber Vertragsbriidiigen. Durdi diese Reditspre- 
diungspraxis wurde die Ausbreitung der Kartelle in

Großbritannien gefördert. In der öffentlid ikeit und in 
der Verwaltung w ar man über diese Entwidilung be
unruhigt und versudite ihr mit einer speziellen Mono
polgesetzgebung zu begegnen.

D ie gesetzliche R egelung
Das Monopolgesetz von 1948‘) sieht die Bildung einer 
Monopolkommission vor, die auf Anweisung des 
Board of Trade Erhebungen über bestimmte Märkte 
vornehm en soll, sobald der Tatbestand monopolisti
scher Verhältnisse erfüllt ist. Die Kommission hat je-
*) M on op olies and R estr ictive  P ractices (Inquiry and Control) 
A ct, 1948, ergänzt durdi d en  M on op olies and R estrictive Practices  
C om m ission A ct, 1953.
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